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Die Erbauseinandersetzung

Die Erbauseinandersetzung ist in erster Linie eine 
Angelegenheit der Erben selbst, die hierbei soweit wie 
möglich von der Hausgemeinschaft oder anderen hierzu 
geeigneten sozialistischen Gemeinschaften unterstützt 
werden.

Kommt es zu keiner Einigung, dann ist es Aufgabe 
des Staatlichen Notariats, die Erbauseinandersetzung 
herbeizuführen. Das Staatliche Notariat stützt sich bei 
dieser Tätigkeit ebenfalls auf eine breite Mitwirkung 
der Werktätigen. Es soll berechtigt werden, rechtsgestal
tende Entscheidungen zu treffen.

Gerade im Hinblick auf die Erbauseinandersetzung 
kommt es auf eine intensive Erziehungsarbeit an, um

den ganzen Zank und Streit, wie er hierbei im Kapitalis
mus bestanden hat und zum Teil auch heute noch nicht 
überwunden ist, aus der Welt zu schaffen. Deshalb ist 
es besonders wichtig, gerade hierbei die Mitwirkung 
der mit den Verhältnissen vertrauten Werktätigen zu 
erlangen und diese durch entsprechende gesetzliche Be
stimmungen zu sichern.

*
Wie bereits eingangs betont, kam es hier nicht auf 

die Darstellung von Einzelheiten an. Eine Reihe von 
Fragen (z. B. Erbschein, Annahme und Ausschlagung 
der Erbschaft) sind zugunsten der Erörterung der 
Grundlagen des sozialistischen Erbrechts bewußt ver
nachlässigt worden. Die Aufgabe besteht jetzt darin, 
über die wichtigsten erbrechtlichen Probleme eine breite 
Diskussion zu entfalten.

A u s  d e r  P r a x i s  —  f ü r  d i e  P r a x i s

Die Einleitung der gesellschaftlichen Erziehung 
und der neue Arbeitsstil im Strafverfahren

K r u t z s c h  hat in NJ 1959 S. 113 ff., 153 ff. zu Fra
gen des neuen Arbeitsstils und den Aufgaben der ge
sellschaftlichen Erziehung Stellung genommen. Beim 
Kreisgericht Auerbach (Vogtl.) sind wir schon an die 
Verwirklichung dieser guten Hinweise herangegangen.

Um in der gesellschaftlichen Erziehung voranzukom
men, orientieren wir uns auf die Schwerpunkte: Weiter
entwicklung der Schöffenarbeit, enge Zusammenarbeit 
mit der Staatsanwaltschaft und der Volkspolizei sowie 
enge Verbindung mit den örtlichen Organen der Staats
macht.

Wir haben alle Schöffen in 23 Betriebs- und 12 Wohn
bezirkskollektivs zusammengefaßt. Jedes Kollektiv 
wird durch ein Mitglied des Schöffenaktivs und einen 
Berufsrichter angeleitet. Wir leiteten dahingehend an, 
daß die Schöffenkollektivs zwar nicht Träger, aber doch 
Motor der gesellschaftlichen Erziehung sind. Deshalb 
müssen sie zu den Betriebsparteiorganisationen, Ge
werkschaftsgruppen und den örtlichen Organen der 
Staatsmacht enge Verbindung halten.

Die Schöffen treten dafür ein, daß die Betriebe grund
sätzlich vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
keine fristlosen Entlassungen mehr vornehmen. Seit 
November 1958 nehmen neben Vertretern der Betriebs
leitung und der BGL immer Vertreter des Schöffen
kollektivs aus dem Betrieb des Angeklagten an der 
Hauptverhandlung teil. Nach der Hauptverhandlung 
werden zwischen dem Vorsitzenden, dem Vertreter des 
Schöffenkollektivs und weiteren Betriebsangehörigen 
Aussprachen über die Erziehung des Angeklagten und 
über die Beseitigung der in der Verhandlung festge
stellten betrieblichen Mängel geführt. Schon seit Mitte 
vorigen Jahres haben wir in einzelnen Fällen den Vor
sitzenden der Betriebsschöffenkollektivs Urteilsabschrif
ten zur Auswertung in der Betriebszeitung bzw. an der 
Schöffenwandzeitung überlassen. Die Erfahrung lehrt, 
daß alle Urteile zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zu
rückgereicht wurden und die Schöffenkollektivs verant
wortlich damit umgingen. Auch von der Möglichkeit 
der öffentlichen Bekanntmachung haben wir regen Ge
brauch gemacht, ln einigen Fällen beauftragten wir 
gut arbeitende Schöffenkollektivs mit der öffentlichen 
Bekanntmachung des Urteils. Sie erfolgte dann meist 
an der Schöffenwandzeitung, im Betriebsfunk oder in 
persönlichen Gesprächen. Der Vorsitzende des Kollek
tivs erhielt dazu Anleitung.

Die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und 
der Volkspolizei ist insbesondere dadurch gewährleistet, 
daß in regelmäßigen Abständen gemeinsame Parteiver
sammlungen oder Besprechungen durchgeführt werden. 
Wir haben mit allen Mitarbeitern der Sachgebiete des 
Ermittlungsorgans eine Schulung über Fragen des neuen 
Arbeitsstils und der gesellschaftlichen Erziehung durch
geführt. Insbesondere haben wir darauf hingewiesen, 
daß bereits im Ermittlungsverfahren aus dem Lebens
kreis des Beschuldigten konkrete Ermittlungen, die über

die bloße Tat hinausgehen, getroffen werden müssen. 
Es sind schon Beispiele bekannt, in denen die Volks
polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die 
gesellschaftliche Erziehung einleitete und das Verfahren 
dann einstellte. Um die Schöffenkollektivs verstärkt in 
die gesellschaftliche Erziehung einbeziehen zu können, 
haben wir den Ermittlungsorganen der Volkspolizei und 
der Staatsanwaltschaft die Namen der Mitglieder der 
Schöffenkollektivs bekanntgegeben. Wenn wir uns in 
Parteiversammlungen mit Problemen beschäftigen, die 
die gemeinsame Arbeit der Volkspolizei, Staatsanwalt
schaft und des Gerichts betreffen, dann laden wir dazu 
auch einen Vertreter der Volkspolizei ein.

In den letzten Monaten hat sich auch unsere Verbin
dung zu den örtlichen Organen der Staatsmacht ge
festigt. Wir haben uns gründlich über die politischen 
und ökonomischen Aufgaben des Kreises informiert 
und konnten daher durch parteiliche Entscheidungen 
und eine zielstrebige politische Massenarbeit zur Lösung 
der Aufgaben unseres Kreises beitragen. Andererseits 
konnten wir in Berichterstattungen vor dem Kreistag, 
der Stadtverordnetenversammlung und den Gemeinde
vertretungen und bei unserer Mitarbeit in den Aktivs 
der Ständigen Kommissionen des Kreistags auch den 
örtlichen Organen Hinweise geben. Die Ständige Kom
mission Innere Angelegenheiten, Volkspolizei und Justiz 
beschäftigt sich schon jetzt intensiv mit der Vorberei
tung der Richterwahl und den Fragen der gesellschaft
lichen Erziehung. Während zweier Monate nehmen 
Kommissionsmitglieder an den Gerichtsverhandlungen 
teil, um die Arbeit der Berufsrichter, die Anwendung 
der Gesetzlichkeit und die Probleme der gesellschaft
lichen Erziehung kennenzulernen. Wir sind bemüht, 
verstärkt Schöffen für die Mitarbeit im Aktiv der Stän
digen Kommission Innere Angelegenheiten, Volkspolizei 
und Justiz heranzuziehen.

An Hand einiger Beispiele soll im folgenden dargelegt 
werden, wie wir den neuen Arbeitsstil verwirklichen:

Die Gemeinde W. ist ein Schwerpunkt in der politi
schen Massenarbeit. Wir beschlossen daher, dort ver
stärkt zu arbeiten und recht bald eine Berichterstattung 
durchzuführen.

Im Februar 1959 mußte der Mittelbauer M. wegen 
Betrugs von der Strafkammer unseres Gerichts zu neun 
Monaten Gefängnis verurteilt werden. An der Haupt
verhandlung hatten Vertreter des Rates der Gemeinde 
W. und zahlreiche Ortsbewohner teilgenommen. Anfang 
April sprachen wir mit dem Bürgermeister, und wir 
wurden uns im Richterkollektiv darüber einig, den An
geklagten evtl, vorzeitig aus dem Strafvollzug zu ent
lassen und ihm für den Strafrest eine Bewährungzeit zu 
bewilligen. In einer gemeinsamen Aussprache mit dem 
Rat der Gemeinde, der Kreisleitung der SED, dem 
Staatsanwalt und dem Richterkollektiv über die Situa
tion in der Gemeinde und die Möglichkeiten der Um
erziehung des Angeklagten ohne weiteren Strafvollzug 
wurde unsere Absicht gebilligt. Der Verurteilte hatte 
fast die Hälfte der Strafe verbüßt, sich einsichtsvoll 
verhalten und wurde zur Frühjahrsbestellung auch 
dringend auf seiner Wirtschaft erwartet.
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